
 

 

Nutzungsvereinbarung 

über den Einsatz von Hardware und Software 

von Schülerinnen und Schülern 

an den Kalletaler Schulen 
 

Zwischen der 

Gemeinde Kalletal 

Rintelner Str. 3 

32689 Kalletal 

(im nachfolgenden ,,Schulträger" genannt) 

 

und 

 

der Grundschule Am Teimer 

 

und 

 

den Schülerinnen und Schülern der Kalletaler Schulen 

vertreten durch die Erziehungsberechtigten 

(im nachfolgenden ,,Schüler*in" genannt) 

 

wird folgende Vereinbarung geschlossen: 

 

Vorbemerkung 

Die Gemeinde Kalletal stattet als Schulträger die Schüler*innen der Kalletaler Schulen mit Software, Hardware 

und entsprechendem Zubehör aus und stellt es ihnen unentgeltlich zur Verfügung.  

 

Sämtliche Hardware (Tablet, Ladekabel, Schutzhülle), Software usw. verbleibt im Eigentum des Schulträgers. 

 

Die nachstehenden Bedingungen werden von dem/der Schüler*in bzw. einem Erziehungsberechtigten durch 

Unterzeichnung anerkannt. 

 

Sie bilden die Grundlage der durch die Übergabe des Leihgeräts begründeten Rechtsbeziehung zwischen dem 

Schulträger und den Unterzeichnenden und stellen verpflichtende Richtlinien zur Nutzung der Hardware dar. 

 

Nutzungsumfang Hardware 

Die von dem Schulträger zur Verfügung gestellte Hardware wird für unterrichtliche und andere schulische 

Zwecke auf Basis des Medienkompetenzrahmens NRW eingesetzt. Den Nutzungsvorgaben der Lehrkraft ist 

Folge zu leisten. Eine private Nutzung ist nicht gestattet. Bei Regelverstößen kann die Arbeit mit dem Tablet 

durch die Schüler*innen teilweise oder vollständig eingeschränkt sowie die Herausgabe Hardware verlangt 

werden. 

 

 

 

 



 

 

 

Bei der Nutzung sind die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere auch des Straf-, Jugendschutz-, 

Datenschutz- und Urheberrechts, zu beachten. Für Ansprüche oder Schäden, die sich aus einer nicht 

bestimmungsgemäßen oder regelwidrigen Nutzung des Tablet-Rechners - insbesondere auch aus illegalen 

Downloads - ergeben, haftet der Nutzer, unabhängig von Ort und Zeit des Einsatzes des Tablets, nicht nur 

gegenüber Dritten, sondern auch gegenüber dem Schulträger. 

 

Die Geräte werden über ein zentrales Mobile Device Management (MDM) verwaltet und sind vorkonfiguriert. 

Das bedeutet, es sind Geräteeinstellungen und vorinstallierte Apps in einer Grundkonfiguration vorhanden. Der 

Schulträger behält sich vor, jederzeit Anpassungen der Konfiguration vornehmen zu können. 

 

Der/die Schüler*in ist für den sorgsamen und pfleglichen Umgang der Hardware und dem überlassenen Zubehör 

(auch im privaten Umfeld) verantwortlich. Sie/Er beugt einem möglichen Verlust und einem Diebstahl vor. Das 

Tablet ist mit einer Schutzhülle zu nutzen und sicher aufzubewahren.  

 

Die Hardware darf Dritten nicht überlassen werden und es darf Dritten kein Zugang zu der Hardware gewährt 

werden. 

 

Insbesondere ist die Weitergabe von Benutzernamen und Passwörtern untersagt. 

 

Der/die Schüler*in ist dafür verantwortlich, dass das Tablet im Unterricht während des gesamten Schultages 

einsatzbereit ist. Dies betrifft besonders den Akkuladestand und den Speicherplatz. 

 

Haftung 

Sobald Schäden an der Hardware auftreten, sind diese dem Schulträger über die 

Schulleitung unverzüglich zu melden. Bei vorsätzlicher Sachbeschädigung und bei Diebstahl 

bzw. Einbruchdiebstahl, Raub etc. sind die Schülerinnen und Schüler verpflichtet, binnen 24 

Stunden Anzeige bei der Polizei zu erstatten und dem Schulträger das entsprechende 

Aktenzeichen mitzuteilen. 

 

Übernahme von Kosten, wenn Schäden behoben werden müssen, die weder über die 

Geräte-Garantie noch über Dritte abgedeckt sind: 

 

Unverschuldete Hardwareschäden:  

Bei unverschuldeten Hardwareschäden fallen keine Kosten an 

 

Verschuldete Hardwareschäden:  

Bei verschuldeten Hardwareschäden fällt eine Selbstbeteiligung in Höhe von bis zu 100,00 € an. 

 

Verlust des Gerätes:  

Bei Diebstahl bzw. Abhandenkommen des Gerätes und des Zubehörs sind als Selbstbeteiligung 25 % der 

Wiederbeschaffungskosten, mindestens jedoch 100 €, zu tragen. 

 

 

 



 

 

 

Rückgabe 

Der Schulträger ist berechtigt, die Rückgabe bzw. Herausgabe des Gerätes zu verlangen, wenn hierfür ein 

sachlicher Grund vorliegt. 

Bei Beendigung des Schulbesuches ist das Gerät einschließlich sämtlichen Zubehörs an die 

Schulleitung zu übergeben. 

 

Pädagogisches Netzwerk 

Als Kommunikations- und Austauschplattform steht MNSPRO CLOUD als pädagogischen Netzwerk zur 

Verfügung. MNSPRO CLOUD dient ausschließlich der schulischen Kommunikation und ermöglicht allen 

Schüler*innen, schulbezogene Daten zu speichern und auszutauschen. Alle Schüler*innen verpflichten sich, die 

Rechte anderer Personen zu achten. 

 

Jede*r Schüler*in erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu erratendes Passwort von 

mindestens acht Zeichen Länge (Groß-/ Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) gesichert werden. Es ist 

untersagt, das Passwort anderen Schüler*innen mitzuteilen. Es wird geraten, so wenige personenbezogene 

Daten wie möglich von sich preiszugeben. 

Die zur Verfügung gestellten digitalen Endgeräte dürfen nur von Schüler*innen und nur für schulische Zwecke 

genutzt werden.  

 

Schulische Nutzungen sind: 

- Nutzung der von der Lehrkraft bestimmten digitalen Lernplattform und Lernsoftware,  
- elektronischer Informationsaustausch mit der Lehrkraft und mit anderen Schüler*innen mit schulischem 

Inhalt,  
- sonstige von der Lehrkraft vorgegebene Fälle. 

 

Im Namen der Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch kostenpflichtige Dienste im Internet 

benutzt werden. 

Außerhalb des Unterrichts kann z. B. für Hausaufgaben durch die Lehrkraft ein Nutzungsrecht für die Endgeräte 

gewährt werden. 

 

Sofern das mobile Endgerät in die private Infrastruktur integriert wird, muss diese über einen jeweils nach dem 

aktuellen Stand vorliegenden Virenschutz und eine entsprechende Firewall verfügen.  

 

Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts und des Jugendschutzrechts sind zu 

beachten. Es ist insbesondere verboten, pornographische, gewaltverherrlichende oder rassistische Inhalte 

aufzurufen oder zu versenden. Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, ist die Anwendung zu schließen 

und der Lehrkraft Mitteilung zu machen.  

 

Der Internet-Zugang und die E-Mail-Funktion sowie andere Schnittstellen zur Verbreitung (Sticks, Festplatten 

etc.) dürfen insbesondere nicht zur Verbreitung von Informationen verwendet werden, die dem Ansehen der 

beteiligten Lehrkräfte, der Schüler*innen oder dem Land Schaden zufügen können. 

 

 

 

 



 

 

 

Die Foto-/Audio- und Videofunktionalität darf nur dann im Unterricht genutzt werden, wenn folgende 

Rahmenbedingungen eingehalten werden: 

- Fotos, Videos und Audioaufnahmen, auf denen Personen zu sehen bzw. zu hören sind, dürfen nur mit 
Erlaubnis der Lehrkraft sowie mit schriftlicher Einwilligung der Betroffenen angefertigt werden. 

- Die Aufnahmen dürfen nur zu unterrichtlichen Zwecken genutzt werden. Die Aufnahmen sind nach 
Aufforderung durch die Lehrkraft zu löschen. 

- Aufnahmen, die zu unterrichtlichen Zwecken gemacht wurden, dürfen grundsätzlich nicht Dritten 
gezeigt, an Dritte weitergegeben oder im Internet veröffentlicht werden, es sei denn, es liegen die 
Einwilligungen aller betroffenen Personen bzw. derer Erziehungsberechtigten entsprechend vor. 

- Unterrichtsmitschnitte (Audio und Video) sind verboten, es sei denn, sie erfolgen im Auftrag der 
Lehrkraft. 
 

Wer unbefugt Software von Arbeitsstationen oder aus dem Netz kopiert oder verbotene Inhalte nutzt, kann zivil- 

oder strafrechtlich verfolgt werden. 

 

Das MNSPRO CLOUD-System erstellt Log-Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen (Rechtsverstöße) von 

den von der Schulleitung bestimmten Personen (Administrator*innen) ausgewertet werden können. Die 

Lehrkraft ist in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, die  

 

Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen z. B. durch Einsicht in den Browser- und App-Verlauf zu überprüfen. 

 

Kommunikation 

Der persönliche E-Mail-Account darf nur für die schulische Kommunikation (interner Gebrauch) verwendet 

werden. Schulträger und Schulen sind damit kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 6 

Telekommunikationsgesetz. Ein Rechtsanspruch der Schüler*innen auf den Schutz der Kommunikationsdaten 

im Netz besteht gegenüber der Schule somit grundsätzlich nicht. Die Schule ist berechtigt, im Falle von 

konkreten Verdachtsmomenten von missbräuchlicher oder strafrechtlich relevanter Nutzung des E-Mail-

Dienstes die Inhalte von E-Mails zur Kenntnis zu nehmen. Die betroffenen Schüler*innenwerden hierüber 

unverzüglich informiert. 

Für die Funktion Chat, Forum, Video gelten dieselben Vorgaben wie bei der E-Mail- Nutzung. Die Schüler*innen 

verpflichten sich, in von MNSPRO CLOUD aus versendeten E-Mails und Messenger-Nachrichten die Rechte 

anderer zu achten. Massen-E-Mails, Joke-E- Mails o. ä. sind nicht gestattet. 

 

Die schulische E-Mail-Adresse darf nicht für private Zwecke zur Anmeldung bei Internetangeboten jeder Art 

verwendet werden. Das gilt insbesondere für alle sozialen Netzwerke wie z. B. Facebook, Instagram, Twitter 

oder Snapchat.  

 

Kalendereinträge für Gruppen werden nach bestem Wissen eingetragen und nicht manipuliert. 

Aufgaben werden in der Regel über MNSPRO CLOUD gestellt. 

 

Datenschutz  

Das datenschutzrechtliche Informationsblatt ist als Anlage 1 Teil dieser Nutzungsvereinbarung. 

 
 

 

 



 

 

 

Administratoren 

Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber grundsätzlich nicht dazu, sich Zugang 

zu persönlichen Konten bzw. persönlichen Daten zu verschaffen. Sollte ein Schüler*innensein Passwort 

vergessen haben, ist er verpflichtet, dass durch einen Administrator neu vergebene Passwort beim nächsten 

Einloggen sofort zu ändern. Nur der/die Schüler*in selbst darf ein neues Passwort für sich persönlich bei 

einem/einer Administrator*in beantragen. 

 

Die Lehrkraft ist in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr zu kontrollieren. Daneben 

erfolgen automatisierte Protokollierungen durch das Betriebssystem (z. B. zur Nutzung und Installation von 

Software, An- und Abmeldungen von Benutzern, durchgeführte Updates/Upgrades, Systemereignisse wie 

Abstürze, Start und Stopp von Diensten und Anwendungen) und den Internetbrowser (insbes. aufgerufene 

Internetseiten). Die Daten werden durch die Schule spätestens nach Beendigung der schulischen Nutzung 

gelöscht. Dies gilt nicht, wenn Tatsachen den Verdacht eines Missbrauchs begründen.  

Die Lehrkraft wird von ihrem Einsichtsrecht in Fällen des Verdachts von Missbrauch und durch 

verdachtsunabhängige Stichproben Gebrauch machen, um insbesondere die Einhaltung dieser 

Nutzungsbedingungen zu überprüfen. Dabei können auch Protokolldateien des Betriebssystems und des 

Internetbrowsers ausgewertet werden. Browser- und App-Verlauf, sowie sämtliche Protokollierungen dürfen von 

Schüler*innen nicht gelöscht werden. Private Browsing darf nur genutzt werden, wenn die Lehrkraft dies 

angeordnet oder zugelassen hat. 

 
Nutzung von WLAN an der Schule 
Der drahtlose Zugang zum Schulnetz / Internet an der Schule verlangt eine angemessene und maßvolle 

Nutzung. Es ist insbesondere untersagt: 

 Beeinträchtigung des Netzbetriebes durch ungezielte und übermäßige Verbreitung von Daten, 

 unangemessene Beeinträchtigung des Datenverkehrs anderer Schüler*innen,  

 jede Art des Mithörens oder Protokollierens von fremden Datenübertragungen, des unberechtigten Zugriffs 
auf fremde Datenbestände oder der unberechtigte Zugang zu fremden Endgeräten, 

 Verwendung fremder Identitäten, 

 Manipulation von Informationen im Netz. 
 
Nutzung von Informationen aus dem Internet 
Der Internet-Zugang darf nur für schulische Zwecke genutzt werden. Das Herunterladen von Anwendungen ist 

nur mit Einwilligung der Lehrkraft zulässig. 

Weder die Gemeinde Kalletal noch die einzelnen Lehrkräfte sind für den Inhalt von abrufbaren Angeboten Dritter 

im Internet verantwortlich. 

Bei der Weiterverarbeitung von fremden Inhalten aus dem Internet sind insbesondere Urheber- oder 

Nutzungsrechte zu beachten. 

 

Versenden von Informationen in das Internet 

 Die Nutzung einer privaten ID ist nicht erlaubt. 

 Die Nutzung der mit der Ausgabe der Geräte zugewiesenen ID darf nur im Zusammenhang mit dem 
Unterricht an der Schule genutzt werden. 

 Außerhalb der erlaubten schulischen Nutzung ist die Kommunikation in jeglichen Netzdiensten (E-Mail, 
Chat, Newsgroups, Soziale Netzwerke usw.) untersagt.  

 



 

 

 Oberster Grundsatz ist die Achtung der Persönlichkeitsrechte anderer Personen. Diskriminierungen, 
persönliche Angriffe, Unterstellungen und Verleumdungen können neben dem Entzug der 
Nutzungsberechtigung auch zu einer straf- und zivilrechtlichen Verfolgung führen.  

 

Verstöße 

Chatprotokolle sind auch für Administrator*innen grundsätzlich nur dann lesbar, wenn ein Verstoß per Klick auf 

den entsprechenden Schalflächen gemeldet wurde. 

Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsvereinbarung kann das Konto gesperrt werden. Damit ist die Nutzung 

schulischer Computer sowie die Nutzung von MNSPRO CLOUD auf schulischen und privaten Geräten nicht mehr 

möglich. 

 

Schlussvorschriften 
Die Schüler*innen werden zu Beginn der schulischen Nutzung über diese Nutzungsvereinbarung unterrichtet. 

Sie versichern durch ihre Unterschrift, dass sie diese anerkennen.  

Diese Belehrung wird im Lerntagebuch protokolliert und jedes Jahr, zu Beginn des Schuljahres, wiederholt. 

 

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung haben schriftlich zu erfolgen. Sollte eine 

Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, so hat dies keine Auswirkungen auf die 

Wirksamkeit der übrigen Vereinbarung. 

 

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Nutzungsvereinbarung. Das datenschutzrechtliche 

Informationsblatt (Anlage 1) habe ich erhalten und stimme mit meiner Unterschrift der Verarbeitung meiner 

Daten unter den dort aufgeführten Gründen zu. 

 

Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können den Entzug der Nutzungsberechtigung, ggf. 

rechtliche Konsequenzen und die unverzügliche Pflicht zur Rückgabe des überlassenen Endgerätes zur 

Folge haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Einwilligung in die Nutzung von MNSPRO CLOUD sowie des mobilen Endgerätes 

 

Ich habe/Wir haben die Datenschutzerklärung zur Nutzung der Kommunikations- und Austauschplattform 

MNSPRO CLOUD gelesen und erkläre mich /erklären uns mit den darin enthaltenen Nutzungsbedingungen 

einverstanden. 

 

Mir/ uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung jederzeit ohne nachteilige Folgen widerrufen 

kann/können. 

 

Kalletal, den  

 

Inventar-Nr.:  

Hersteller: Apple 

Produktbezeichnung:  

Seriennummer:  

Betriebssystem: iPadOS 

Zubehör: Ladekabel, Netzteil, Schutzhülle 

 

 

_____________________________________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)* 

 

 

____________________________________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)* 

(Falls nur eine(e) Personensorgeberechtigte(r) für die Unterschrift erreichbar ist, wird die mündliche Zustimmung 

des zweiten Berechtigten durch nochmalige Unterschrift des ersten Personensorgeberechtigten bestätigt. 

 

__________________________________________________________ 

Unterschrift Schüler/in** 

**bei Schüler*innen ab Vollendung des 15. Lebensjahres 


